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Ihre obigen Zuschriften sind im Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Würt-

temberg eingegangen. 

Auf Ihre Anfrage können wir Ihnen mitteilen, dass nach der bundeseinheitlichen An-

ordnung über die Erhebung statistischer Daten in Straf- und Bußgeldsachen 

(StP/OWi-Statistik) die Anträge an den Ermittlungsrichter vor Erhebung der öffentli-

chen Klage nach den §§ 162 ff. der Strafprozessordnung wie folgt statistisch erhoben 

werden: 

1. richterliche Entscheidung über Haftanordnung, Haftfortdauer und Entlassung 

aus der Haft 

2. Anordnung und gerichtliche Bestätigung von sowie gerichtliche Entscheidung 

über Maßnahmen der Vermögensabschöpfung 

3. Einsprüche gegen Entscheidungen der Bewilligungsbehörde nach § 87g des 

Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) sowie An-

träge der Bewilligungsbehörde nach § 87i IRG 

4. sonstige richterliche Maßnahmen 
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Die Wohnungsdurchsuchung wird zusammen mit den übrigen Anträgen an den Er-

mittlungsrichter bei laufender Nummer 4 als sonstige richterliche Maßnahme stati-

stisch erfasst. Daher stehen aus der bundeseinheitlichen Anordnung über die Erhe-

bung statistischer Daten in Straf- und Bußgeldsachen (StP/OWi-Statistik) keine Da-

ten zur Zahl der Wohnungsdurchsuchungen und auch keine Daten zu den zugrunde-

liegenden Vorwürfen zur Verfügung. 

Ebenso werden nach der bundeseinheitlichen Anordnung über die Erhebung statisti-

scher Daten in Straf- und Bußgeldsachen (StP/OWi-Statistik) keine statistischen Ein-

zeldaten zum Ausgang der Verfahrensart Ermittlungsverfahren und zu möglichen 

Rechtsschutzverfahren (Beschwerdeverfahren oder Verfahren zur Prüfung der 

Rechtmäßigkeit beziehungsweise Rechtswidrigkeit) erhoben. 

Zudem stehen in den bundeseinheitlichen Anordnungen über die Erhebung statisti-

scher Daten in Straf- und Bußgeldsachen (StP/OWi-Statistik) und in Zivilsachen (ZP-

Statistik) keine eigenen Sachgebietsschlüssel für die einem Rechtsschutzverfahren 

gegebenenfalls folgenden Straf- oder Zivilverfahren zur Verfügung, so dass auch in-

soweit keine Daten zur Zahl solcher Verfahren vorliegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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